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Der Diebſtahl Im Geſetze Aloſis und im Roder
Hammurabis.

W  V  on Dr Andreas erh te mn Salzburg.
Intereſſante Vergleichspunkte zum Geſetzeoſt bietet die Geſetzes

ſammlung Hammurabis hinſichtlich des Diebſtahls. In beiden Geſetzenbegegnet uns zunächſt die Unterſcheidung von Perſonen⸗ und Sachen⸗
diebſtahl. Moſes behandelt den erſteren 2 M 21 und 2  .
An Erſterer Stelle iſt nach dem Urtexte und der Vulgata vom en

en⸗
diebſtahle überhaupt die ede Der griechiſche Text hingegen handelt
vom Diebſtahle eines Israeliten. Da 8 ſich nach — In
allen drei Texten die heimliche und wohl auch gewaltſame Ent
ührung eines Sraeliten handelt, ſo dürfte man kaum fehlgehen
wenn man auch 2  2. 2 dem griechiſchen exte folgt Darnacheht auf Entführung eines Jsraeliten, zu welchem Zwecke immer
die Todesſtrafe. Ueber die Entführung Fremder, gleich bb frei oder
Unfrei, ſpricht ſich Moſes ni Qu  V Doch dürfte jedenfalls auchdies nicht ſtraflos geweſen ſein, denn ſie war Im einen Falle eine
Verletzung der perſönlichen Freiheit, Im anderen Falle eine Schädigungdes Eigentums. Hammurabi beſchäftigt ſich mit dem PerſonendiebſtahlIn den V  * 1420 Er bedroht zum Unterſchiede von Moſes die Ent
führung Minderjähriger und Sklaven mit der Todesſtrafe. Den ieb⸗
ahl begangen Volljährigen, Freigebornen und Freigelaſſenen be

andelt EL nicht; wahrſcheinlich wohl deshalb, weil die Strafbarkeit
eines ſolchen Verbrechens nach den Anſchauungen der Babylonier von
vorneherein feſtſtand

Weitläufiger als über den Perſonendiebſtahl handeln beide
Geſetze bvom dinglichen Diebſtahl. Moſes ſpricht hiervon In drei
Büchern, nämlich: 2  2 —3*⁰

. —(I  I Vulgata 60  D ,
19, 16; 2  2, M 6, Hammurabi widmet ihm die 88 6,

9—13 — O, 93 255 299, 260 —  — Beide Geſetze kommen
wieder inſofern überein, daß ſie gemeinen und qualifizierten Diebſtahl
unterſcheiden.

Moſes behandelt zuerſt den Diebſtahl der Tiere 2 2
375 N  & (Vulgata —(ꝝM

I 4 Hierbei unterſcheidet EL zwei Fälle, 1e
nachdem der ieb das Geſtohlene noch In ſeinem Beſitze hat, oder
ob das entwendete Tier ereits geſchlachtet oder verkauft hat Be⸗
findet ſich das entwendete Tier noch in ſeinem Beſitze, ſo hat EL bei
Entdeckung des Diebſtahls dasſelbe doppelt zu rſetzen 2 M 22 3
(Vulgata 4 Hat E geſchlachtet oder verkauft, muß für ein
tück Kleinvieh vierfachen, für ein tück Rindvieh fünffachen Erſatzleiſten 21,37 (Vulgata 2 Die Wiedererſtattung un zwei⸗,vier⸗ und fünffachem Ausmaße erſcheint als außerordentlich hoch Wie
iſt dieſelbe begründen? Hierüber ſchweigen ſich die Verfaſſer der
bibliſchen Altertumskunde und auch gelehrter Kommentare gewöhnlich
Aus oder behandeln die Frage in nicht befriedigender elſe Ein paar
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Belege für dieſe Behauptung mögen hier angeführt werden. Kortleitner!
gibt für das eſtehen der doppelten Wiedererſtattung gar keinen Grund
An, die vier⸗ und fünffache ſcheint darauf zurückzuführen, daß dem
Diebe jede Abſicht I 4 leiſten, fehlte Schegg⸗Wirthmüller?) be
merkt hinzu: „Wenn das Tier beim Diebe vorgefunden wurde, 1
mu ETL eS erſetzen und dazu noch den doppelten Preis als Straf  2
geld zahlen. War das geſtohlene Tier ereits geſchlachtet oder ver.
kauft, dann mu der Ochs ünffach die übrigen Tiere vierfach
bezahlt werden, dreifach, beziehungsweiſe zweifach das Tier, weifachdas ſich bleibende Strafgeld. Bei den Ochſen wurde der durch den
Diebſtahl entſtehende Schaden miteingerechnet. Erſt von Seite
des Diebes das geſtohlene Tier geſchlachtet oder veräußert Wwar und
deswegen von nicht mehr reſtituiert werden konnte, wurde der
Diebſtahl als vollendet betrachtet und mn dieſem Falle renger beſtraft.“

Humelauers) emerkt den angeführten Stellen Nu  — „Der
Geſetzgeber wollte jedenfalls eindringlicher vom Diebſtahle des Rindes
abſchrecken als von dem des Schafe

an verzichtet auf eine Begründung ganz Aus dem Ge
ſagten erhellt, daß man bisher ber das Warum des zwei  2 vier⸗ und
fünffachen Erſatzes nicht Im Klaren war Denn die Erklärung ScheggWirthmüllers, der ſich eingehendſten mit der Sache befaßt hat,befriedigt nicht Zunächſt bleibt bei derſelben das Strafgeldern Rätſel. Ferner involviert dieſelbe eine reifache Wiedererſtattungfür das entwendete Tier, wenn ‘S beim e noch vorgefundenwurde. 1eS aber Im Widerſpruche mit dem Texte, der nur
von einer doppelten Wiedererſtattung ſpricht Endlich iſt der ünf⸗
fache Y5 beim Rinde, weil der Entgang der Arbeit miteingerechnetwurde, nicht recht einleuchtend. Eine, enn auch nicht unanfechtbare,ſo doch plauſible Erklärung hierfür gibt Müller.s) Der doppelteID war 3u leiſten, weil Moſes vom Grundſatze der Talio des
Sinnens ſich leiten läßt Nach dieſem Grundſatze iſt der geſtohleneGegenſtand rſetzen und dann „ſoll dem Diebe das geſchehen,
was EL ſeinem Nebenmenſchen 3 tun gedachte“. Der vierfache Erſatz
war zu leiſten, weil der Dieb, welcher das geſtohlene Tier geſchlachtetoder verkauft hatte, die Entdeckung des Diebſtahls erſchwerte, was
einem potenzierten Diebſtahle, alſo 22— gleichgeachtet wurde,
daß beim Rinde QAus dem vierfachen Erſatze ein fünffacher wurde,
hat ſeinen Grund darin, daß das ind Iin der Regel weiterverkauft
und nicht geſchlachtet wurde So konnte nun leicht der Fall eintreten,
daß der Diebſtahl nideckt wurde

Archaeologiae biblicae summarium, Oeniponte, Wagner 1906
Bibliſche Archäologie O 699 Comment. 1 t Lev 1—  26
Handkommentar Uum Alten Teſtamente. 196 Di GeſetzeHammurabis und ihr Verhältnis 3zur moſaiſchen Geſetzgebung, ſowie den

XII Tafeln 8 Semitiea Heft in den SitzuAkademie der Wiſſenſchaften in Wien. 154
der Kaiſerlichen
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Kam eS zu einer Klage des Eigentümer den Käufer
und konnte keine Zeugen beibringen, daß das Tier ihm gehört
atte, 0 mu nach dem Geſetze Hammurabis 12 dem Käufer,
der eS bona fide gekauft hatte, ind erſetzen Er 0 demnach

Rinder verloren, 28—2 die 0  e bekommen ſollen,
das erſetzen mußte Rinder. Weil Qher der Eigentümer bei
einer Klage Rinder riskierte, mußte der Dieb, alls ihm der Dieb

nachgewieſen wurde, fünffachen Erſatz leiſten.
Moſes behandelt den gemeinen Diebſtahl noch 0, 22

(Vulgata 6, 4)3 Ohne den Gegenſtand, Um
den eS ſich handelt, genauer zu beſtimmen, érbrter den Fall, daß
ein Dieb, von Reue ergriffen, ſein Verbrechen Aus freien Stücken
ekennt Ein ſolcher 0 die entwendete Sache nach ihrem vollen
erte 3u rſetzen und Fünftel daraufzuzahlen. Außerdem enthält

5, 2 noch die wertvolle Ergänzung, daß der Yſa dem Eigen⸗
tümer leiſten ſei oſe mo bei den erſten Beſtimmungen,
die ETL betreffs des Diebſtahls erlaſſen atte, dies ſtillſchweigend
vorausgeſetzt Aben Ein wird ihn arüber belehrt haben,
daß auch die Beſtimmung, wenn der L˙ſa geleiſtet werden müſſe,
nicht überflüſſig ſei Der Eigentümer einer entwendeten Sache konnte
verſchuldet ſein oder on irgendwelche Verbindlichkeiten haben. In
einem ſolchen Falle hätte eS den Gläubigern oder denen, welche
irgendwelche Forderungen ihn zu ſtellen hatten, einfallen können,
durch Aneignung der Erſatzſumme ſich ſchadlos halten. Dem
eug nun Oſe vor mit der Beſtimmung, daß der Erſatz dem
Eigentümer u leiſten ſei Dabei U der Geſetzgeber keineswegs
die Abſicht Rechtsanſprüche, we andere den Eigentümer
ſtellen hatten, 3 beeinträchtigen, ſondern nuLl etwaige Härten hintan⸗
zuhalten. Die Erſa

1 dem Eigentümer gegenüber onnte aber
illuſoriſch werden, der Eigentümer geſtorben war Daher ver

fügt Moſes In einem achtrage 5, 6, 3 8, daß der Erſatz
deſſen Erben zufalle; keine geſetzmäßigen ben vorhanden

0 mu der Erſatz den Prieſtern geleiſtet werden. Ueberdies
hatte der ieb die Pflicht ein Schuldopfer darzubringen, wodurch
ſeine Verſchuldung vor ott zum Ucke gelan te.

Hammurabi behandelt zuerſt den Diebſtahl Unter Privaten Im
allgemeinen, wobei von der Vorausſetzung ausgeht, daß die ent
wendete Sache verkauft worden iſt 9—13 Die Strafe, we über
den ieb verhängt wird, iſt die Todesſtrafe 89 10, 11 Allein eS
war doch auch eine Milderung der Strafe zuläſſig; denn 12 ſetzt
fünffachen Schadenerſa feſt für den Fall, daß der Verkäufer einer
geſtohlenen Sache geſtorben Wwar Der Zuſammenhang dieſer Beſtim

—

3
mung mit den vorausgehenden Paragraphen iſt zwar nicht klar,
doch dürfte man dieſe Milderung vielleicht dahin erklären, daß,
die Verhängung der Todesſtrafe bei einem der In den Rechtsproze
Verwickelten infolge inzwiſchen eingetretenen Todes nicht mehr mög⸗
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lich War, auch die anderen, falls ihre Schuld erwieſen wurde, mit
einer leichteren Strafe, nämlich den fünffachen Y davonkamen
Dieſes Ausmaß der Strafe mu dann auch bei 1 als ſtill
ſchweigende Vorausſetzung Angenommen werden. Nach dieſen mehr
allgemeinen Beſtimmungen regiſtriert Hammurabi noch einige Rechts⸗fälle, welche auf Entwendung beſtimmter Gegenſtände ſich be
ziehen. Wir führen ſie nach der Reihenfolge der Größe der Strafe
an E eln Mietling Getreide oder Futter geſtohlen, wurden ihm
die Hände abgehauen Wenn EL das Saatkorn entwendet hatte,
ſo mußte EL bei der Ernte für an ur Getreide zahlen.Wenn ein Hirt von der Herde etw geſtohlen hatte, mu
0 ehnſa rſetzen 8 0 Wer eln Waſſerrad vom 4 geſtohlenhatte, mußte dafür Sekel Silber zahlen 8 0 jemand einen
Schöpfeimer oder eine Bewäſſerungsrinne entwendet, wurde EL
verpflichtet, Sekel Silber 3u zahlen

Aus dieſen Beſtimmungen erſieht man, daß der Diebſtahl 1e
nach dem geſtohlenen Gegenſtande ehr ungleich α wurde Auf
fallend iſt, daß bei den Rechtsfällen, we den Diebſtahl eines
einzelnen Gegenſtandes behandeln, E nur Perſonen, welche mn
dienſtlichem Verhältniſſe ſtehen In Betracht ommen. Ob daraus
den ziehen darf, daß der Diebſtahl bei Unfreien, denn
dieſe waren wohl Mietlinge, Hirten und Knechte milder beurteilt
wurde als bei Freigeborenen, muß dahingeſtellt leiben Immerhin
aren die Strafen auch bei dieſen mn einzelnen en ehr hartMoſes kennt zwei Arten des qualifizierten Diebſtahls und zwarden Einbruchdiebſtahl und die Veruntreuung dem Heiligtume en⸗ber Beim Einbruchdiebſtahle 2  2 2 (Vulgata 3
eine Beſtimmung für den Fall, daß dem Diebe der Einbruch eglücktiſt Wir wiſſen alſo nicht, Iin welchem Maße ern ſolcher leb Erſatzleiſten 0 IMm Targum Jonathan, der oft dankenswerte
Ergänzungen zum Geſetze enthält, El 5 „duOdsi liberatus fuerit

manibus lUs (des Eigentümers) dddendo 6  8 Der Erſatzwurde un dieſem Falle wohl von den Richtern und zwar nach Ana
logie der anderen geſetzlichen Beſtimmungen mutmaßlich bhe be
meſſen Die zweite Art des qualifizierten Diebſtahls, man dieſes
Vergehen ſo nennen darf, ma ſich jener ſchuldig, welcher dem
Heiligtume vorenthalten oder entzogen hatte

Hierbei geht Moſes von der Vorausſetzung aus  7 daß ern
Israelit dies QAus erſehen oder Irrtum ＋ 5,
Ebenſo ſcheint angenommen zu ſein, daß ein ſolcher ſpäter ſeinenbegangenen Fehler erkennt und von ſelbſt ekennt. Deswegen wohliſt auch der Ha der ihm auferlegt wird, verhältnismäßig ſehr
gering  ————— Er Var verpflichtet, einfachen ID zu leiſten, Fünftel

Gan Wwar ein Flächenmaß von 14•88 mꝰ 2) Gur MDar ern Gewicht
von 990 8I erg Harper, The Code V Hammurabi
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daraufzuzahlen und ein Schuldopfer darzubringen. Was geſchah
wenn einem ſolchen die Veruntreuung nachgewieſen wurde, hierüber
gibt das eſe einen Aufſchlu Nach Analogie anderer geſetzlichenBeſtimmungen iſt jedenfalls berechtigt anzunehmen, daß ſtrenger
gegen ihn vorgegangen wurde Hiermit ſind die Rechtsfälle des
moſaiſchen Geſetzes, welche den Diebſtahl betreffen, erſchöpHammurabi bietet in ſeiner Geſetzesſammlung mehrere Rechts⸗
fälle, welche ſich auf den qualifizierten Diebſtahl eziehen. Sie ſollen
hier nicht nach der Reihenfolge, — ſie In ſeinem Geſetze inne⸗
Aben, ſondern mit Rückſicht auf jene Im Geſetze Moſis angeführt
werden. .  Im 21 befaßt ſich Hammurabi mit dem Einbruchdiebſtahl.Der Einbrecher iſt mit dem ode 3u beſtrafen und ſoll Ort und
Stelle, wo - den Einbruch verübt, eingeſcharrt werden. Ob eine
Angehörigen zum Erſatze der geſtohlenen Sache ver  1  6 „wird IM Geſetze nicht ausdrücklich verfügt, dürfte aber kaum zweifel⸗haft ſein.

Hatte jemand die Gelegenheit einer Feuersbrunſt benützt,ſeine an nach fremdem Ute auszuſtrecken, E iſt er ins Feuerwerfen 25 Au da wird vorausgeſetzt, daß V auf friſcher Tat
ertappt wird. Welche Strafe den ieb traf,‚ eS erſt ſpäternitdeckt wurde und welcher Erſatz geleiſtet werden mußte, iſt wohlnach Analogie dieſer und anderer Beſtimmungen, welche den leb⸗
ſtahl betreffen, 3u entſcheiden.

In den und tri Hammurabi Verfügungen In betreffdes Hof und Tempeldiebſtahls. Im erſteren beſtimmt CETL für den
Tempel⸗ und Hofdieb die Todesſtrafe. Das gleiche Schickſal trifft
den, welcher vom Diebe die geſtohlene Sache hat „demHehler ſoll geſchehen Dte dem Stehler.“ Im letzteren werden die
Gegenſtände als da ſind Rind, Schaf Eſel, Schwein und I7IfIeinzeln angeführt und ein dreißigfacher Yſ* verordnet. Für den
Fall, daß der leb den Erſatz nicht leiſten kann, iſt EL 3u töten
Das Verhältnis dieſer zwei Paragraphen zueinander iſt nicht rechtklar Hatte der Geſetzgeber Im erſteren Falle den Diebſtahl Im Tempelbder Hofe Im Auge und Im letzteren den Diebſtahl außer den
ſelben, ˙ daß o nicht wußte, eS gehörte, oder iſt 8 nit
Einſchränkung auf die genannten Gegenſtände eine Milderung des
86 Beide Annahmen waren möglich Im 88 wird noch erwähnt,daß der Diebſtahl begangen Gut des Freigelaſſenen mit zehn⸗en rſa zu ahnden ſei Indeſſen

CTT iſt hier die Bedeutung ehrunſicher. Y Hiermit ſind die Beſtimmungen des Kodex Hammurabisden Diebſtahl betreffend 3 Ende

Da Ideogramm mas-en-kak ird ſehr verſchieden überſetzt. Elnoble „Ein Vornehmer.“ —.——  ohns „D mans 7 N Bettler.“
V H Müller „Armenſtift.“ Das Nähere le. bei Jeremias: Das GeſetzHammurabis S Uund V Müller M oben zitierten Werke 81 An
merkung
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Es erübrigt noch enn kurzer Vergleich der eiden Geſetze inſo⸗
weit ſie auf den Diebſtahl ezug nehmen. Wir wollen zuerſt auf
das Verwandtſchaftliche In beiden Geſetzen hinweiſen. Beide Geſetze
berühren ſich In der Art der Behandlung des Diebſtahls. Sie ſind
kaſuiſtiſch; eine Syſtematik nach allgemeinen Geſichtspunkten fehlt
Beide behandeln thren Gegenſtand keineswegs erſchöpfend ſondern
nach Maßgabe des Bedürfniſſes, Wwie ſich dasſelbe Iim Quſe der Zeit
entwickelt hat Der mannigfaltigeren ſozialen Schichtung in Babel
entſpricht aher auch eine größere Differenzierung der Rechtsfälle bei
Hammurabi.

Im großen nd ganzen treffen ſich beide Geſetze auch un Bezug
auf den Gegenſtand; ſie behandeln den Perſonen⸗ und Sachendiebſtahl
und letzteren hinwiederum entweder nach den gewöhnlichen Verhält  2
niſſen oder den beſonderen Umſtänden. Die Erſatzanſätze, die bei
Hammurabi durchſchnittlich ſind, laſſen ſich faſt ausnahmslos
auf die einfacheren bei ſe. zurückführen. So begegnet ns bei
Hammurabi 5I, 582. 56, — 2 In er Hinſicht tritt
aber ern durchgreifender Unterſchied zutage. Die drakoniſche Strenge,
womit Hammurabi den Diebſtahl ahndet, Wie Todesſtrafe, Verſtüm⸗
melung, erſchein bei Oſe mn verzeihende verwandelt, ohne
dem Rechtsbewußtſein einen Eintrag 3 tun ber abgeſehen davon,
zeigt ſich das Uebergewicht des moſaiſchen Geſetzes auch darin, daß
der ieb Im Falle der Inſolvenz nie etötet, ondern nUuL n Schu
pfand egeben werden kann 22 2 (Vulgata 3 Endlich erſcheint
Im Geſetze Moſes der Diebſtahl als eine Sünde vor Gott, deren ſich
der ieb auch bewußt iſt Hiervon bei ammurabi jede Spur
Von einer Entlehnung des moſaiſchen Geſetzes Aus Babel kann nach
dem Geſagten keine ede ſein Das iſt jedo noch kein Grund,
jeden Zuſammenhang zwiſchen beiden Geſetzen 3u leugnen Ein 9E·
meinſamer rſprung mit ſelbſtändiger Entwicklung nach der igen⸗
Art der verwandten Völker und der okalen und geſellſchaftlichen Ver
ältniſſe, wobei mn ISrael noch die Religion In Betracht 3 ziehen
iſt, darf wohl als wahrſcheinlich bezeichnet werden.

Paſtoral⸗Anleitungen Uus dem 16 und 6 Zahr⸗
hundert.

In Beitrag zur Entwicklungsgeſchichte der Paſtoraltheologie.
Von Dir. Karl Frſu hſtorfer m Linz

(Dri  er Artikel.)
Der von Uſart eingeleitete Frühling blühte fort den

paſtoraltheologiſchen riften Herlets. Dieſer war auf dem Gebiete,
das EL literariſch bearbeitete, auch tätig; bekleidete ETL 10 bis
zur der Regentie des Würzburger Klerikalſeminars 3um


